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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Aufstellung von Bauleitplänen 

6. Änderung des Bebauungsplans 1081 - Mittelstandspark VohRang -

Aufstellungsbeschluss

5. Änderung des Bebauungsplans 1081 - Mittelstandspark VohRang -

Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner 

Sitzung am 26.06.2025 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des oben genannten 

Bauleitplanes gefasst:  

1. Der Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes 1081 – Mittelstandspark

VohRang – umfasst einen kleinen Teil im Nordosten des Bebauungsplans 1081 und

umgrenzt den Bereich zwischen der Langen Brücke im Osten, der Bahntrasse im

Norden, der Nordbahntrasse im Süden auf Höhe der Grundstücke Vohwinkeler

Straße 38 bis 46 – wie in der Anlage 01 näher kenntlich gemacht.

2. Die Aufstellung der 6. Änderung des Bebauungsplanes 1081 – Mittelstandspark

VohRang – wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1

BauGB beschlossen.

3. Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zur 5. Änderung des Bebauungsplans

1081 – Mittelstandspark VohRang – vom 29.04.2021 (VO/0501/21) wird beschlossen.

4. Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt.

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a

BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten

umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden

Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c

BauGB ist nicht anzuwenden.
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Planungsziel 

Alternative Führung des Fuß- und Radweges „Nordbahntrasse“ aufgrund von Bauarbeiten 
zum Neubau der Wagenhalle der Schwebebahn in Vohwinkel. 
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    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal in seiner Sitzung am 26.06.2025 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

 

Die Veröffentlichung und öffentliche Auslegung des genannten Bauleitplanes erfolgen zu 

einem späteren Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 

 

------------------------------------------ 

Hinweise: 
 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. 

Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. 

NRW. S. 444) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 

Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr 

geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

------------------------------------------ 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter: 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 
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Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 

unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene. 

Wuppertal, den 07.07.2025

gez.

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 

Aufstellung von Bauleitplänen 

 

Bebauungsplan 1299  -  BUGA 4 / Wassack-Deponie - Aufstellungsbeschluss 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner 

Sitzung am 26.06.2025 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des oben genannten 

Bauleitplanes gefasst:  

  

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1299 – BUGA 4 / Wassack-Deponie – 

erfasst einen Bereich zwischen dem Homanndamm im Westen, der Bahntrasse im 

Süden und Osten sowie der BÖCO-Allee im Norden – wie in der Anlage 01 näher 

kenntlich gemacht.  

2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1299 – BUGA 4 / Wassack-Deponie – wird für 

den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.  

 

 

Planungsziel 

 

Planungsrechtliche Vorbereitung des Kernareals Tesche zur Schaffung eines Urban Sports 

Park und einer Veranstaltungsfläche im Rahmen der geplanten Bundesgartenschau im Jahr 

2031. 

 

    ------------------------------------------ 
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Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal in seiner Sitzung am 26.06.2025 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

 

Die Veröffentlichung und öffentliche Auslegung des genannten Bauleitplanes erfolgen zu 

einem späteren Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 

 

 

------------------------------------------ 

Hinweise: 

 

 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. 

Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. 

NRW. S. 444) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 

Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr 

geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

------------------------------------------ 
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Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter: 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 

Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 

unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene. 

Wuppertal, den 07.07.2025

gez.
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Aufstellung von Bauleitplänen 

Bebauungsplan 1257 – BUGA 3 / Talstation und Seilbahn – Aufstellungsbeschluss

(Parallelverfahren zu Flächennutzungsplanänderung 169 – Seilbahn –)

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner 

Sitzung am 26.06.2025 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des oben genannten 

Bauleitplanes gefasst:  

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 1257 – BUGA 3 / Talstation und Seilbahn –
erfasst die Parkplatzfläche am Boettingerweg mit der Gemarkung Elberfeld, Flur 272,

Flurstücke 23 und 27. Im Anschluss verschmälert sich der Geltungsbereich und

verläuft in gerader Linie in südöstliche Richtung über den Zoo bis auf Höhe der

Sambatrasse/ des Löwengeheges. An der Sambatrasse knickt der Geltungsbereich

und verläuft weiter Richtung Nordosten bis zum Grundstück Gemarkung Elberfeld,

Flur 250, Flurstück 282 und wird dort im Osten durch den Erbslöhweg begrenzt.

2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes – BUGA 3 / Talstation und Seilbahn – wird für

den unter Punkt 2. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Planungsziel 

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung des 

Planfeststellungsverfahrens zur Talstation und Seilbahn am Zoo. 
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    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal in seiner Sitzung am 26.06.2025 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

 

Die Veröffentlichung und öffentliche Auslegung des genannten Bauleitplanes erfolgen zu 

einem späteren Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 

 

------------------------------------------ 

Hinweise: 

 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. 

Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. 

NRW. S. 444) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 

Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

------------------------------------------ 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 
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Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 

unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene. 

Wuppertal, den 07.07.2025

gez.

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Aufstellung von Bauleitplänen 

169. Änderung des Flächennutzungsplanes (Parallelverfahren zu Bebauungsplan 1257 -

BUGA 3 / Talstation und Seilbahn) – Aufstellungsbeschluss –

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner 

Sitzung am 26.06.2025 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des oben genannten 

Bauleitplanes gefasst:  

1. Die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung 169 – Seilbahn – für den

Änderungsbereich, welche die Parkplatzfläche zwischen dem Boettingerweg und der

Hubertusallee, den schmalen Bereich Richtung Südosten im Zoo bis zur Sambatrasse

und Richtung Nordosten im Wald bis auf Höhe des Erbslöhwegs umfasst wird gemäß §

2 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Planungsziel 

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung des Planfest-      

stellungsverfahrens zur Talstation und Seilbahn am Zoo. 
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------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt

Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist,

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten

worden sind und

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des

Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal übereinstimmt.

----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal in seiner Sitzung am 26.06.2025 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

Die Veröffentlichung und öffentliche Auslegung des genannten Bauleitplanes erfolgen zu 

einem späteren Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 

------------------------------------------ 

Hinweise: 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. 

Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. 

NRW. S. 444) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 

Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den

Mangel ergibt.

------------------------------------------ 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 
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Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 

unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene. 

Wuppertal, den 07.07.2025

gez.

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
Veröffentlichung eines Bauleitplans vom 04.08.2025 bis 12.09.2025. 

7. Änderung des Bebauungsplans 226 - Wilhelmring -                                                                                     
(mit Flächennutzungsplanberichtigung 135B) 

Veröffentlichungsbeschluss 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 26.06.2025 nachfolgenden Beschluss über die Veröffentlichung des oben 
genannten Bauleitplanes – gefasst: 

 
1. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen fließen gemäß den 
Vorschlägen der Verwaltung in die 7. Änderung des Bebauungsplanes 226 - Wilhelmring - 
ein. 
 

2. Der Entwurf des 7. Änderung des Bebauungsplans 226 - Wilhelmring - ist gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB mit der Begründung (und einschließlich der vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen) im Internet zu veröffentlichen und öffentlich auszulegen. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planungsziel Das derzeitige Mischgebiet (MI) soll zu einem allgemeinen Wohngebiet (WA) 
geändert werden, um eine Wohnbauentwicklung zu ermöglichen. 
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Hinweise: 

Der genannte Bauleitplan wird gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20.12.2023 (BGBl. 2023 I, Nr. 394) geändert worden in dem angegebenen Zeitraum zur 
Einsichtnahme veröffentlicht und liegt aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in 
Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt.  

Der Entwurf des Bauleitplans mit Begründung und wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen wird in der Zeit vom 

04.08.2025 – 12.09.2025 (einschließlich) 

auf der Internetseite 

http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

veröffentlicht. 

Zusätzlich findet die öffentliche Auslegung des Planentwurfs vom 04.08.2025 – 12.09.2025 
durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 
42275 Wuppertal, Gebäude Große Flurstraße 10, Ebene 0 während der Dienststunden statt, 
und zwar von Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 15:00 Uhr und Freitag von 09:00 bis 12:00 
Uhr (Feiertage ausgenommen).     

Soweit diesem Bauleitplanverfahren abweichend vom Planentwurf und der Begründung DIN-
Normen sowie Umweltinformationen zugrunde liegen, können diese nach 
Terminvereinbarung unter dem angegebenen Kontakt eingesehen werden.  

Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren sollen elektronisch per E-Mail 
(bauleitplaene@stadt.wuppertal.de) übermittelt werden, können bei Bedarf jedoch auch 
schriftlich, mündlich (am Auslegungsort s. u.) an das Ressort Bauen und Wohnen, Abt. 
Bauleitplanung, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal gerichtet werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Hilfestellung erhalten Sie ggfs. unter T. 0202 563 6496 oder T. 0202 
563 4809.  

------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Veröffentlichungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen des
Rates der Stadt Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist,

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten
worden sind und
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- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Veröffentlichungsbeschluss des
Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal
übereinstimmt.

------------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der 
Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 26.06.2025 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

------------------------------------------ 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

------------------------------------------ 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter: 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 

Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene. 

Wuppertal, den 09.07.2025 

gez. 

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
Aufstellung von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 1302 - Stackenbergstraße / Gneisenaustraße - 
Aufstellungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 26.06.2025 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des oben genannten 
Bauleitplanes gefasst:  
  

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1302 – Stackenbergstraße / 
Gneisenaustraße – erfasst die Flurstücke 81, 86, 91, 228, 229 und 230, Flur 47, 
Gemarkung Vohwinkel zwischen Stackenberg-, Gneisenau- und Kaiserstraße – wie in 
der Anlage 01 näher kenntlich gemacht. 

2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1302 – Stackenbergstraße / Gneisenaustraße – 
wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. 

3. Das Planverfahren wird als Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 
durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB 
ist nicht anzuwenden. 
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Planungsziel  

Sicherung einer nachhaltigen und städtebaulich integrierten Entwicklung einer ehemals 
gewerblich genutzten Brachfläche 

 
    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 
Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 
Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 
Wuppertal in seiner Sitzung am 26.06.2025 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die Veröffentlichung und öffentliche Auslegung des genannten Bauleitplanes erfolgen zu 
einem späteren Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. 
Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. 
NRW. S. 444) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
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------------------------------------------ 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter: 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene. 
 
 
Wuppertal, den 09.07.2025 
 
gez. 
 
 
Uwe Schneidewind 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
Veröffentlichung eines Bauleitplans vom 04.08.2025 bis 12.09.2025 

6. Änderung des Bebauungsplans 167/167A - In der Beek / In den 
Birken / Katernberger Schulweg - (mit Flächennutzungsplanberichtigung 130 B) 
Veröffentlichungsbeschluss 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 26.06.2025 nachfolgenden Beschluss über die Veröffentlichung des oben 
genannten Bauleitplanes – gefasst: 

1. Das Planverfahren wird als Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 
durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von 
umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB 
ist nicht anzuwenden.  
 
2. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 
BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange- gemäß § 4 Abs.1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen fließen 
gemäß den Vorschlägen der Verwaltung in die 6. Änderung des Bebauungsplanes 167 
/ 167 A – In der Beek / In den Birken / Katernberger Schulweg – ein.  
 
3. Der Entwurf der 6. Änderung des Bebauungsplanes 167 / 167 A – In der Beek / In 
den Birken / Katernberger Schulweg – ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit der Begründung 
(und einschließlich der vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen) im Internet 
zu veröffentlichen und öffentlich auszulegen. 
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Planungsziel  

Überprüfung und Anpassung der Festsetzungen des Bebauungsplanes 167 / 167 A zur 
planungsrechtlichen Sicherung des Gebietscharakters. 

 
Hinweise:  

Der genannte Bebauungsplan wird gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I, Nr. 394), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme 
veröffentlicht und liegt aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit 
§ 2a BauGB beigefügt. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt.  

Der Entwurf des Bauleitplans mit Begründung und wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen wird in der Zeit vom 

04.08.2025 – 12.09.2025 (einschließlich) 

auf der Internetseite 

http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

veröffentlicht. 

Zusätzlich findet die öffentliche Auslegung des Planentwurfs durch das Ressort Bauen und 
Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal, Gebäude 
Große Flurstraße 10, Ebene 0 während der Dienststunden statt, und zwar von Montag bis 
Donnerstag von 09:00 bis 15:00 Uhr und Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen).     

Soweit diesem Bauleitplanverfahren abweichend vom Planentwurf und der Begründung DIN-
Normen sowie Umweltinformationen zugrunde liegen, können diese nach 
Terminvereinbarung unter dem angegebenen Kontakt eingesehen werden.  

Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren sollen elektronisch per E-Mail 
(bauleitplaene@stadt.wuppertal.de) übermittelt werden, können bei Bedarf jedoch auch 
schriftlich, mündlich (am Auslegungsort s. u.) an das Ressort Bauen und Wohnen, Abt. 
Bauleitplanung, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal gerichtet werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Hilfestellung erhalten Sie ggfs. unter T. 0202 563 6496 oder T. 0202 
563 6234. 

------------------------------------------ 
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Ich bestätige, dass 

- der Veröffentlichungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen des 
Rates der Stadt Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
worden sind und 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Veröffentlichungsbeschluss des 
Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
übereinstimmt. 

------------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der 
Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 26.06.2025 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

------------------------------------------ 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. 
Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. 
NRW. S. 444) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

------------------------------------------ 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter: 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene. 
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Wuppertal, den 09.07.2025 

gez. 

 

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
Veröffentlichung eines Bauleitplans vom 04.08.2025 bis 12.09.2025. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1276/1 V - Einern (Gut Einern Süd) - 

Veröffentlichungsbeschluss 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner 

Sitzung am 26.06.2025 nachfolgenden Beschluss über die Veröffentlichung des oben 

genannten Bauleitplanes – gefasst: 

 
1. Die Teilung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1276V – Einern (Gut Einern) – 

in die Teilbereiche 1276/1 V – Einern (Gut Einern Süd) – und 1276/2 V – Einern (Gut 

Einern Nord) wird beschlossen. Dabei werden die Geltungsbereiche 1276/1 V und 

1276/2 V gegenüber dem ursprünglichen Plangebiet des 1276V reduziert, wie im 

Lageplan gemäß Anlage 01 dargestellt. 

 

2. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1276/1 V - Einern (Gut 

Einern Süd) - erfasst einen Bereich südlich der Straße Einern 120 zwischen dem 

landwirtschaftlichen Betrieb Einern 126 im Osten, der Reihenhausbebauung Dellbusch 

207-227 im Süden, der Wohnbebauung Einern 112 im Westen und verläuft im Norden 

etwa mittig innerhalb der Verkehrsflächen Einern - wie in der Anlage 01 näher 

kenntlich gemacht. 

 

3. Das Planverfahren 1276/1 V wird als Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a 

BauGB durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Um-

weltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 

Arten von umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, sowie von der zu-

sammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring 

gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

 

4. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen fließen gemäß den 

Vorschlägen der Verwaltung in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1276/1 V - 

Einern (Gut Einern Süd) - ein. 

 

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1276/1 V – Einern (Gut Einern 

Süd) ist für den unter Punkt 2. genannten Geltungsbereich gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit 

der Begründung und einschließlich der vorliegenden umweltbezogenen Stellung-

nahmen im Internet zu veröffentlichen und öffentlich auszulegen. 
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Planungsziel Teilung des ursprünglichen Geltungsbereichs und Entwicklung eines 

Mischgebiets für ein städtebauliches Projekt mit Gastronomie, Manufaktur, Hofladen sowie 

Mehrgenerationen-Wohnen 

 
Hinweise:  

Der genannte Bebauungsplan wird gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 

Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

20.12.2023  (BGBl. 2023 I, Nr. 394) geändert worden in dem angegebenen Zeitraum zur 

Einsichtnahme veröffentlicht und liegt aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in 

Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 

BauGB wird zeitgleich durchgeführt.  

Der Entwurf des Bauleitplans mit Begründung und wesentlichen, bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen wird in der Zeit vom 

04.08.2025 – 12.09.2025 (einschließlich) 

auf der Internetseite 

http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

veröffentlicht. 
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Zusätzlich findet die öffentliche Auslegung des Planentwurfs durch das Ressort Bauen und 

Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal, Gebäude 

Große Flurstraße 10, Ebene 0 während der Dienststunden statt, und zwar von Montag bis 

Donnerstag von 09:00 bis 15:00 Uhr und Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 

ausgenommen).     

Soweit diesem Bauleitplanverfahren abweichend vom Planentwurf und der Begründung DIN-

Normen sowie Umweltinformationen zugrunde liegen, können diese nach 

Terminvereinbarung unter dem angegebenen Kontakt eingesehen werden.  

Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren sollen elektronisch per E-Mail 

(bauleitplaene@stadt.wuppertal.de) übermittelt werden, können bei Bedarf jedoch auch 

schriftlich, mündlich (am Auslegungsort s. u.) an das Ressort Bauen und Wohnen, Abt. 

Bauleitplanung, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal gerichtet werden. Nicht fristgerecht 

abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 

unberücksichtigt bleiben. Hilfestellung erhalten Sie ggfs. unter T. 0202 563 6496 oder T. 0202 

563 6696. 

------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Veröffentlichungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Veröffentlichungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 

übereinstimmt. 

------------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der 

Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 26.06.2025 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

------------------------------------------ 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. 
Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. 
NRW. S. 444) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
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b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

------------------------------------------ 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter: 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 

Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene. 

Wuppertal, den 09.07.2025

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 

gez.
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
Aufstellung von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 1176 - östlich Wittener Straße/Windhövel - 
Aufstellungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 26.06.2025 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des oben genannten 
Bauleitplanes gefasst:  
  

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1176 - östlich Wittener Straße / Windhövel 
- erfasst den Bereich zwischen der Wittener Straße im Westen, der Straße Uhlenbruch 
im Norden, führt dann in südöstliche Richtung entlang eines Erschließungswegs bis 
zum Gebäude Wittener Str. 288e, knickt dann ab in südliche Richtung entlang des 
Gehölzstreifens, verläuft dann parallel zum Fahrbahnrand Wittener Str. in einer Tiefe 
von ca. 60 m, folgt dann nach Südosten dem Gehölzstreifen bis zu der Bebauung 
Windhövel 4 und führt von dort entlang der Gärten zu den Baugrundstücken 
Windhövel zurück bis zur Wittener Straße - wie in der Anlage 01 näher kenntlich 
gemacht. 
 

2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1176 - östlich Wittener Straße / Windhövel - wird 
für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB be-
schlossen.    
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Planungsziel Ausweisung von gewerblichen Bauflächen östlich der Wittener Straße, um 
einerseits einem ortsansässigen Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten zu geben und 
andererseits um auf stadteigener Fläche möglichst ein Angebot für Neuansiedlungen zu 
schaffen. 

 
    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 
Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 
Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 
Wuppertal in seiner Sitzung am 26.06.2025 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die Veröffentlichung und öffentliche Auslegung des genannten Bauleitplanes erfolgen zu 
einem späteren Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 
 

------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. 
Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. 
NRW. S. 444) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

------------------------------------------ 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter: 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene. 
 
 
Wuppertal, den 09.07.2025 
 
gez. 
 
 
Uwe Schneidewind 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
Aufstellung von Bauleitplänen 
 
1. Änderung des Bebauungsplans 860 - Alter Markt/Höhne/Zwinglistraße - 
Aufstellungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 26.06.2025 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des oben genannten 
Bauleitplanes gefasst:  
  
1. Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes 860 – Alter Markt / Höhne / 
Zwinglistraße – erfasst einen Bereich zwischen Zwinglistraße, Alter Markt, Höhne, 
Rolingswerth, Heubruch – wie in der Anlage 01 näher kenntlich gemacht.  
 
2. Die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 860 – Alter Markt / Höhne / 
Zwinglistraße – wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB beschlossen.  
 
3. Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. Von 
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogenen Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB wird 
abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
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Planungsziel: 
 
Änderung des Bebauungsplanes 860 zur Steuerung des aktuellen Baugeschehens. 
 
 
    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 
Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 
Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 
Wuppertal in seiner Sitzung am 26.06.2025 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die Veröffentlichung und öffentliche Auslegung des genannten Bauleitplanes erfolgen zu 
einem späteren Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 
 

------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. 
Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. 
NRW. S. 444) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

------------------------------------------ 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter: 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene. 
 
 
Wuppertal, den 09.07.2025 
 
gez. 
 
 
 
Uwe Schneidewind 
Oberbürgermeister 
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Vollzug der ASP-Jagdverordnung zur Erlegung von Schwarzwild unter Verwendung von Nachtsicht-

vorsätzen und Nachtsichtaufsätzen  

Die Untere Jagdbehörde der Stadt Wuppertal, erlässt als zuständige Behörde aufgrund § 19 Absatz 2 

Satz 1 des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW) folgende Allgemeinverfügung:  

I. Erlegung von Schwarzwild unter Verwendung von Nachtsichtvorsätzen und Nachtsichtaufs-

ätzen

Zur Erlegung von Schwarzwild wird gem. § 19 Absatz 2 Satz 1 des LJG-NRW eine Ausnahme

vom Verbot der Verwendung von Nachtsichtvorsätzen und Nachtsichtaufsätzen für Zielfern-

rohre, die einen Bildwandler besitzen, nach 19 Abs. 1 Nr. 5a) Bundesjagdgesetz (BJagdG) für

das Gebiet der Stadt Wuppertal zugelassen.

II. Nebenbestimmungen

1. Die Ausnahme vom jagdrechtlichen Verbot der Verwendung von Nachtsichtvorsätzen

und Nachtsichtaufsätzen für Zielfernrohre, die einen Bildwandler besitzen, nach § 19

Absatz 2 Satz 1 des LJG-NRW zur Erlegung von Schwarzwild erfolgt bis auf Widerruf.

2. Bei der Verwendung von Nachtsichtvorsätzen und Nachtsichtaufsätzen bleiben die

waffenrechtlichen Vorschriften unberührt.

3. Die Geräte dürfen - anders als bei Sportoptiken - in Verbindung mit Schusswaffen

über keine integrierten Vorrichtungen zum Beleuchten oder Anstrahlen des Ziels wie

z. B. Infrarot-Aufheller, Lampen etc. verfügen.

III. Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfügung gilt aufgrund § 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz

Nordrhein-Westfalen am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.

Sie wird mit diesem Zeitpunkt wirksam.

IV. Begründung

Aufgrund § 19 Absatz 1 Nr. 5a) BJagdG ist es verboten, u. a. Vorrichtungen zum Anstrahlen

oder Beleuchten des Zieles, Nachtzielgeräte, die einen Bildwandler oder eine elektronische

Verstärkung besitzen und für Schusswaffen bestimmt sind, beim Erlegen von Wild aller Art zu

verwenden oder zu nutzen. Von diesem Verbot kann die Untere Jagdbehörde nach § 19 Abs.

2 Satz 1 LJG-NRW Ausnahmen zulassen. Gemäß § 2 ASP-Jagdverordnung (ASP-JVO NRW) ist

die Verwendung von künstlichen Lichtquellen sowie von Nachtsichtaufsätzen und Nachtsicht-

vorsätzen (Dual-Use-Geräte) für Zielfernrohre, die eine elektronische Verstärkung besitzen,

für die Bejagung von Wildschweinen für alle Jägerinnen und Jäger bereits zulässig.  Nun soll

auf Widerruf die Zulassung der Wärmebildtechnik bei der Jagd auf Schwarzwild erfolgen.

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 LJG-NRW kann die Untere Jagdbehörde (die Kreisordnungsbe-

hörde, § 46 Absatz 2 LJG-NRW) in Einzelfällen u. a. die Verbote des § 19 Abs. 1 BJagdG im In-

teresse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit, im Interesse der Sicherheit der 

Luftfahrt, zur Abwendung erheblicher Wildschäden, zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt 

sowie zu Forschungs- und Versuchszwecken zeitweise einschränken. 

Die Voraussetzungen der vorgenannten Rechtsgrundlagen sind gegeben. Mit der Erteilung 

der Allgemeinverfügung geht gleichzeitig eine zeitweise Einschränkung des Verbots in § 19 

Absatz 1 Nr. 5a BJagdG einher, was wiederum insbesondere im Interesse der öffentlichen Si-

cherheit und zum Schutz der Tierwelt (Wild- und Hausschweine) geschieht. Bei der ASP 
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handelt es sich um eine hochansteckende Tierseuche, die mit erheblichen Leiden für die infi-

zierten Schweine verbunden ist und in der Regel tödlich verläuft. Darüber hinaus drohen für 

Nordrhein-Westfalen, vor allem den hier ansässigen schweinehaltenden, -schlachtenden und 

-verarbeitenden Betrieben, im Falle des Ausbruchs der ASP erhebliche Beschränkungen, die 

zu massiven wirtschaftlichen Schäden führen. Die behördliche Beauftragung bzw. die zeit-

weise Einschränkung verfolgt die Ziele, dieses im Interesse der öffentlichen Sicherheit abzu-

wehren. Die öffentliche Sicherheit umfasst neben der Unverletzlichkeit der Rechtsordnung 

auch die der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen sowie der Einrichtungen und 

Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger von Hoheitsgewalt.  

 

Die zeitweise Einschränkung des Verbots ist geeignet, um die Bejagung von Schwarzwild zu 

fördern und zu optimieren. Weiterhin ist sie erforderlich. Mildere, gleich wirksame Mittel zur 

Bekämpfung der ASP sind nicht ersichtlich. Schließlich ist die Einschränkung auch angemes-

sen. Die damit einhergehenden Nachteile bzw. die Gefahren, die aus der Nutzung grundsätz-

lich verbotener Waffen resultieren können, wiegen nicht schwerer als die Ziele, die mit ihr 

verfolgt werden. Denn die Einschränkung dient der Tierseuchenbekämpfung und damit letzt-

endlich der Tiergesundheit sowie der Verhinderung wirtschaftlicher Schäden. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-

tungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf erhoben werden. 

 

Allgemeine Hinweise 

Sie können eine andere Person bevollmächtigen, für Sie Klage zu erheben. Aber auch diese 

Person muss die Klage innerhalb eines Monats einlegen. Wird diese Frist nicht eingehalten, 

geht dies zu Ihren Lasten. 

Mögliche Unstimmigkeiten können ggf. auch ohne Klage geklärt werden. Für diesen Fall emp-

fehle ich Ihnen, sich zuvor mit mir in Verbindung zu setzen, um Ihre Einwände vorzutragen 

und Ihre ggf. bestehenden Fragen zur Sach- und Rechtslage beantworten zu können. Beach-

ten Sie jedoch, dass die Monatsfrist sich durch mündliche oder schriftliche Einwände oder 

Anfragen nicht verlängert. Wenn Sie letztlich doch Klage erheben, muss Ihre Klage innerhalb 

der Monatsfrist bei Gericht angekommen sein.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie auch über das Justizportal des Bundes und der Länder 

unter: 

https://justiz.de/ervvoe/index.php 

 

Untere Jagdbehörde der Stadt Wuppertal (106.01) 

i. A. 

gez. 

Geier 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene
Spa rkassenbücher

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch

4010927210, 4010927194, 4010927202, 3418129148, 4236396372, 4212514345,
3011868589, 3415827991, 3418678060, 3418177915, 3011414889, 3447056213,

4010417154, 3010958431

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserkläruncien vom SDarkassenbuch

Nm.

3431732407, 3417635608, 3418072249, 4010968974, 4010920637, 4010062208,4010558841

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zurAnmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal -Elberfeld.

Wuppertal, den 10.07.2025 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
Der Vorstand
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Platzhalter 

 

 

 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden alle Seiten, die personenbezogene Daten enthalten, 
entfernt 
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